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Neue De-minimis-Verordnung ab dem 1.1.2024 
Auf die wesentlichen Änderungen möchte ich wie folgt hinweisen: 

Themenbe-

reich 

Alte De-mini-

mis-Verord-

nung 

Neue De-mi-

nimis-Verord-

nung 

Erläuterungen 

Beihilfebetrag 

und rollierender 
Zeitraum 

Der einem einzi-

gen Unterneh-
men innerhalb 
eines Zeitraumes 

von drei Steuer-
jahren gewährte 
Beihilfebetrag 
durfte € 200.000 

nicht überstei-
gen. 

Der nunmehr ei-

nem einzigen 
Unternehmen in-
nerhalb eines 

Zeitraumes von 
drei Jahren ge-
währte Beihilfe-
wert darf € 

300.000 nicht 
übersteigen. 

Der Beihilfebetrag 

wurde von € 
200.000 auf € 
300.000 angeho-

ben. 
Der relevante Zeit-
raum für die Ab-
frage von Vorförde-

rungen wurde von 
Steuerjahren auf 
Jahre erweitert 
(rollierender Zeit-
raum). In der Folge 
muss bei einer De-

minimis-Erklärung 
am 1.7.2024 nicht 
mehr nur der Zeit-
raum vom 1.1.2022 
– 1.7.2024 abge-
fragt werden, son-
dern der Zeitraum 

vom 1.7.2021 – 
1.7.2024. 

Straßengüterver-
kehr 

Bei einem einzi-
gen Unterneh-
men, das im ge-
werblichen Stra-

ßengüterverkehr 
tätig ist, durfte 
der Beihilfebe-
trag € 100.000 
nicht übersteigen 
und die Beihilfen 

durften auch 
nicht für den 
Fahrzeugerwerb 
für den gewerbli-
chen Straßengü-

terverkehr ge-
nutzt werden. 

Der Passus ent-
fällt vollständig. 

Beihilfen an ein ein-
ziges Unterneh-
men, welches im 
gewerblichen Stra-

ßengüterverkehr 
tätig ist, sind bis zu 
einem Betrag von € 
300.000 möglich. 
Es ist nicht mehr 
entscheidend, wo-

für der Beihilfebe-
trag verwendet 
wird, d. h., er darf 
auch zum Erwerb 
von Fahrzeugen für 

den gewerblichen 
Straßengüterver-

kehr genutzt wer-
den. 

 

Quelle: NRW.Bank vom 12. Januar 2024 (ohne Obligo) 

Mit freundlichen Grüßen 
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